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Der CDU-Kreisverband Borken ist mit der Einberufung der 
 

W a h l k r e i s m i t g l i e d e r v e r s a m m l u n g  
 

für den Landtagswahlkreis Nr. 78 – Coesfeld I - Borken III zur Aufstellung eines/r Bewerbers/in für die 
Landtagswahl NRW 2022 durch den CDU Landesvorstand beauftragt worden.  
 

Ich lade Sie hierzu herzlich ein  
 

für Dienstag, 15. Juni 2021, um 18:00 Uhr 
unter das „SOLARDACH“ an der Raiffeisenstraße 29, 48653 Coesfeld. 

(Gewerbegebiet Dreischkamp – bitte auf die CDU-Schilder achten) 
 

• Um eine Anmeldung wird aus organisatorischen Gründen gebeten: 
Bitte melden Sie sich per Mail oder telefonisch unter: post@cdu-kreis-borken.de / Tel.: 02861 – 98080 6.  

 

• Erst testen, dann wählen: Bitte machen Sie vorab einen Schnelltest!  

Bringen Sie zur Teilnahme dann das aktuelle negative Corona-Testergebnis mit! 
 

Ab 17.00 Uhr steht Ihnen auch das DRK direkt vor Ort für einen Test zur Verfügung. 
 

Tagesordnung: 

1. Eröffnung und Begrüßung 

2. Feststellung der form- und fristgerechten Einladung 

3. Beschlussfassung über die Tagesordnung 

4. Wahl einer Schriftführerin/eines Schriftführers für die Niederschrift gemäß Landeswahlordnung 

5. Wahl einer Stimmzähl- und Mandatsprüfungskommission (Wahlkommission) 

6. Wahl von zwei Beauftragten, die neben der/dem Versammlungsleiter/in die 

„Versicherung an Eides statt“ gemäß Landeswahlordnung abgeben 

7. Wahl einer Vertrauensperson und stellv. Vertrauensperson für den Kreiswahlvorschlag 

8. Bekanntgabe der vorliegenden Wahlvorschläge und Vorstellung 

9. Bericht der Mandatsprüfungskommission 

10. Wahl der Bewerberin/des Bewerbers für die CDU im Wahlkreis Nr. 78 (Coesfeld I / Borken III) 

zur Landtagswahl 2022 („Direktkandidat/in“) 

11. Feststellung des Ergebnisses 

12. Verlesung und Genehmigung der Niederschrift 

13. Schlusswort 

Ich weise ausdrücklich auf folgende Dinge hin: 

 
1. Stimmberechtigt ist jedes CDU-Mitglied, das am Tag der Versammlung 

- Deutsche/r im Sinne des Grundgesetzes ist, 

- mindestens 18 Jahre alt ist, 

- mindestens seit 16 Tagen seinen Hauptwohnsitz in Nordrhein-Westfalen hat sowie 

 am  Tag der Versammlung seinen Hauptwohnsitz im Wahlkreis hat, 

- nicht vom Wahlrecht infolge Richterspruchs oder aufgrund eines Betreuungsverhältnisses 

  ausgeschlossen ist. 
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2. Bei form- und fristgerechter Einladung ist die Versammlung ohne Rücksicht auf die Anzahl 

der Erschienenen beschlussfähig! 

 

3. Bitte bringen Sie zu der Versammlung einen Personalausweis mit, damit Sie sich 

  erforderlichenfalls ausweisen und wir Ihre Teilnahmeberechtigung überprüfen können.   

 

Bitte seien Sie früh genug da, damit wir wegen der Prüfung der Schnelltestnachweise, 
der Wahlberechtigung und Ausgabe der Wahlunterlagen pünktlich beginnen können! 
 
Da es sich um eine Freiluft-Veranstaltung handelt (es gibt lediglich ein Dach, die Seiten sind offen), 
bitten wir auf witterungsangepasste Kleidung zu achten.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr 
 
 
Thomas Kerkhoff 
stv. Kreisvorsitzender KV Borken 

 
 
 

Corona-Hinweise: 
 

➔ Lassen Sie sich nach Möglichkeit (Corona-Schnelltest) vorab testen. 

➔ Das DRK bietet einen für Sie kostenlosen  Test auch direkt vor Ort an! 

➔ Die Teilnahme an der Versammlung ist auch ohne eine vorherige Anmeldung möglich. 

➔ Kommen Sie bitte ausreichend frühzeitig und nicht erst – bildhaft gesprochen – in letzter Minute alle 

auf einmal. Dadurch helfen Sie mit, Wartezeiten durch Schlangestehen und zu enge Kontakte zu 

vermeiden. 

➔ Abstand halten, mind. 1,5 Meter! 

➔ Während der gesamten Veranstaltung ist das Tragen einer medizinischen oder einer 

FFP2-Maske verpflichtend!  

Sollten Sie diese vergessen, stellen wir gerne entsprechende Schutzmasken zur Verfügung. 

 

 

 

Wichtige Information: 

Mit der Teilnahme zu unserer 
Veranstaltung erklären Sie sich 
einverstanden, dass Fotos und Film-
aufnahmen (Livestream) von Ihnen im 
Rahmen der Dokumentation dieser 
Veranstaltung und zu Werbezwecken 
in allen bekannten und unbekannten 
Nutzungsarten, zeitlich und räumlich 
unbegrenzt durch die CDU genutzt 
werden dürfen. 

 


